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Sitzung des Stadtrates am 29.03.2023 
Anfrage der CDU Fraktion zu fälligen Steuererklärungen der Stadt Halle (Saale) im 
Rahmen der Grundsteuerreform 
Vorlagen-Nummer: VII/2023/05331 
TOP: 11.6 
 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
1. Für wie viele Flurstücke im städtischen Eigentum ist die Stadt Halle im Rahmen der  
    Grundsteuerreform zur Abgabe einer Feststellungserklärung verpflichtet und 
welche 
    Fläche wird damit erfasst? 
 
Im Rahmen der Grundsteuerreform ist die Stadt Halle (Saale) zur Abgabe von 
Feststellungserklärungen für 2.322 Flurstücke (mit einer Gesamtfläche von 36.112.117 qm) 
verpflichtet. 
 
 
2. Wie viele dieser Flurstücke bzw. Flächen sind steuerbefreit, so dass die hierfür  
    geforderte Erklärung erst zum 31.01.2024 fällig wird?  
  
Die Stadt Halle (Saale) hat für 2.322 Flurstücke 456 Aufforderungen zur 
Feststellungserklärung vom Finanzamt Halle (Saale) erhalten und bearbeitet. Eine 
belastbare Aussage zu den darin enthaltenen steuerbefreiten Flurstücken bzw. Flächen kann 
erst nach abschließender Hauptfeststellung durch das Finanzamt Halle (Süd) erfolgen. 
 
 
3. Wie viele der zum 31.01.2023 fälligen Feststellungserklärungen hat die Stadt Halle 
(Saale) abgegeben? 
 
Die Stadt Halle (Saale) hat 456 Feststellungserklärungen an das Finanzamt Halle (Saale) 
versendet. 
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